
Satzung
des Vereins wir. jetzt – Gemeinsam. Inspiriert. Erfüllt.
Die Frauencommunity für persönliches und finanzielles Wachstum

§1 Name, Sitz, Geschäf tsjahr
1. Der Verein führt den Namen: wir. jetzt – Gemeinsam. Inspiriert. Erfül lt.

Die Frauencommunity für persönl iches und f inanziel les Wachstum
2. Er sol l in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e. V.“
3. Der Verein hat seinen Sitz in Münsing.
4. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres.

§2 Zweck des Vereins
1. Der Verein verfolgt ausschl ießl ich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO).
2. Zweck des Vereins ist die Förderung der Bi ldung, insbesondere der f inanziel len Bi ldung,
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, Persönl ichkeitsentwicklung und unternehmerischen
Selbstwirksamkeit von Frauen und Männern.
Die Tätigkeit erfolgt in offener, nicht diskriminierender Weise unabhängig von Herkunft,
Rel igion, Alter, sexuel ler Orientierung oder gesel lschaftl ichem Status.

3. Der Satzungszweck wird verwirkl icht durch:
- die Durchführung von Workshops, Vorträgen, Seminaren und Austauschformaten

(onl ine und of f l ine),
- Bi ldungsangebote zur Förderung der wirtschaf tl ichen Selbstbestimmung,
- Veranstaltungen zur Stärkung des Selbstwertgefühls, der Eigenverantwortung und des

sozialen Engagements von Frauen,
- Öf fentl ichkeitsarbeit zur Sichtbarmachung weibl icher Potenziale und Er folge.

§3 Selbstlosigkeit, wirtschaf tl iche Tätigkeiten
1. Der Verein ist grundsätzl ich selbstlos tätig und ver folgt nicht in erster Linie eigen-
    wir tschaf tl iche Zwecke.
2. Mittel des Vereins dür fen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
3. Die Mitgl ieder erhalten in ihrer Eigenschaf t als Mitgl ieder keine Zuwendungen aus

Mitteln des Vereins.
4. Es dar f keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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5. Personen, die im Auf trag des Vereins Dienstleistungen erbringen, können hier für
eine angemessene Vergütung erhalten. Dies gi lt auch für Vereinsmitgl ieder und
Vorstandsmitgl ieder, sofern ein schrif t l icher Dienstleistungsvertrag besteht, der
die Angemessenheit der Leistung und Vergütung dokumentiert.

5.1. Der Verein kann für die Er fül lung seiner satzungsgemäßen Zwecke auch
Vereinsmitgl ieder oder Vorstandsmitgl ieder mit entgelt l ichen Leistungen 
(z.B. Vorträgen, Workshops, Coachings, Marketing, Graf ik-Design, etc.) 
beauf tragen, sofern ein schrif t l icher Vertrag vorl iegt und die Leistungen 
dem gemeinnützigen Zweck dienen.
Die Vergütung muss angemessen und marktübl ich sein. Leistungen dür fen 
nur erbracht werden, wenn sie außerhalb der Organfunktion er folgen und nicht 
mit der Vorstandstätigkeit selbst vergütet werden.

5.2. Die Mitgl ieder des Vorstands können für ihre Tätigkeit eine angemessene 
Vergütung erhalten. 
Die Vergütung muss im Rahmen der Angemessenheit l iegen und dar f die 
Gemeinnützigkeit des Vereins nicht gefährden. Grundlage ist ein schrif t l icher 
Vertrag, der vor Aufnahme der vergüteten Tätigkeit geschlossen wird.
Ein Vorstandsmitgl ied dar f nicht an der Beschlussfassung über seine eigene 
Vergütung mitwirken.

5.3. Über die Beauf tragung und Vergütung entscheidet der Vorstand unter Ausschluss 
des betrof fenen Mitgl ieds/Vorstands

.
6. Der Verein dar f sich zur Verwirk l ichung seiner Ziele auch wirtschaf tl ich betätigen,

soweit dies dem gemeinnützigen Zweck dient und die Voraussetzungen der
Gemeinnützigkeit gemäß §§ 51 f f. AO er fül lt bleiben. Gewinne aus wirtschaf tl icher
Tätigkeit dür fen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

§4 Mitgliedschaf t
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die die Ziele des Vereins unterstützt.
2. Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich zu stellen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.
3. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
4. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären.
5. Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss
entscheidet der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit.

Gemeinsam.  Insp ir ier  t .  Er fü l l t .

wir.jetzt  |  Heide Hüller |  Brunnenstr. 16a  |  82541 Münsing  |   |  MOBIL +49 (0) 173 2166 176



§5 Beiträge
1. Von den Mitgl iedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe und Fäl l igkeit bestimmt die

Mitgl iederversammlung.
2. In begründeten Fäl len kann der Vorstand Beiträge ganz oder tei lweise erlassen oder stunden.

§6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
1. die Mitgl iederversammlung
2. der Vorstand

§7 Mitgliederversammlung
1. Die Mitgl iederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
2. Sie wird mindestens einmal jährl ich vom Vorstand einberufen.
3. Eine außerordentl iche Mitgl iederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens ein

Drittel der Mitgl ieder dies schrift l ich unter Angabe des Zwecks verlangt.
4. Die Einberufung erfolgt schrift l ich (auch per E-Mail) unter Einhaltung einer Frist

von zwei Wochen.
5. Die Mitgl iederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitgl ieder

beschlussfähig und kann auch onl ine durchgeführt werden.
6. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
7. Über den Verlauf der Mitgl iederversammlung ist ein Protokol l aufzunehmen, das vom

Versammlungsleiter und vom Schriftführer bzw. ersatzweise vom gewählten
Protokol l führer zu unterzeichnen ist.

8. Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit.

§8 Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus:
- der 1. Vorsitzenden,
- der 2. Vorsitzenden (Stel lvertretung),
- der Kassenwartin.
2. Der Vorstand wird von der Mitgl iederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt.

Wiederwahl ist möglich.
3. Der Vorstand führt die laufenden Geschäf te des Vereins.
4. Der Verein wird gerichtl ich und außergerichtl ich durch zwei Vorstandsmitgl ieder

gemeinsam vertreten.

Gemeinsam.  Insp ir ier  t .  Er fü l l t .

wir.jetzt  |  Heide Hüller |  Brunnenstr. 16a  |  82541 Münsing  |   |  MOBIL +49 (0) 173 2166 176



§9 Auflösung des Vereins
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1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit
beschlossen werden.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke

fällt das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere

steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Bildung von Frauen

und Männern.

§10 Regionale Gruppen und Arbeitskreise

1. Zur Verwirklichung des Vereinszwecks kann der Verein regionale Gruppen, Arbeitskreise

oder Projektgruppen gründen. Diese handeln im Namen des Vereins und sind organisatorisch
dem Vorstand unterstellt.

2. Die Gruppen dienen insbesondere der Durchführung von Veranstaltungen, der Mitglieder­

gewinnung und der lokalen Umsetzung der Vereinsziele. Sie sind keine eigenständigen
Rechtspersonen.

3. Der Vorstand kann Gruppenleitungen benennen, ihnen bestimmte Aufgaben übertragen

und Budgets zuteilen. Über die Mittelverwendung ist Rechenschaft gegenüber dem

Vorstand abzulegen.
4. Einnahmen und Ausgaben der Gruppen erfolgen grundsätzlich über das zentrale

Vereinskonto. Der Vorstand kann Ausnahmen zulassen, sofern die Transparenz,

ordnungsgemäße Buchführung und steuerliche Gemeinnützigkeit gewahrt bleiben.

Münsing, den 13.08.2025 geändert am 24.11.2025

 Unterschriften der Gründungsmitglieder: 
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